
zur Verwirklichung des StVG bei und beeinflussen mit ihrer Ein
flußnahme wesentlich die Effektivität des Arbeitseinsatzes der Straf
gefangenen in erzieherischer und ökonomischer Hinsicht.

Ihre Arbeit erfährt entsprechende Anerkennung durch die AEB 
und die Einrichtungen des SV.

Vergleiche:

§§ 22 und 25 StVG
§§ 14 bis 16 der 1. DB zum StVG
§4 AEO

Literaturhinweise:

Lehr- und Handbücher sowie Arbeitsmittel

SV-Lehrbuch, insbes. Abschn. 8.2.4 
StVG-Kommentar, insbes. § 25
Schlag nach für SV-Angehörige, einschlägige Stichwörter 
GSfSV
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